Unterlagen für einen Antrag auf Anlegung eines Eheregisters
 Sämtliche Angaben im Antrag auf Anlegung eines Familienbuches sind durch Vorlage entsprechender Personenstandsurkunden nachzuweisen, die entweder im Original oder als beglaubigte Ablichtung dem Antrag beizufügen sind. Ob noch weitere Urkunden benötigt werden, kann im Einzelnen erst nach Vorliegen des Antrages sowie der Unterlagen festgestellt werden.
 In jedem Fall sind folgende Unterlagen erforderlich:
 beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch der Eltern neueren Datums oder – wenn ein Familienbuch der Eltern nicht geführt wird – Abstammungsurkunde neueren Datums bzw. bei Geburt im Ausland Geburtsurkunde mit Elternangabe
 Heiratsurkunde
 wenn vorliegend: Staatsangehörigkeitsurkunden (z.B. Staatsangehörigkeitsausweis, Einbürgerungsurkunde)
 beglaubigte Ablichtung der Reisepässe (nur die Seiten mit den Personaldaten und der ausstellenden Behörde)
 ggf. Nachweis über in Deutschland erworbene oder anerkannte akademische Grade
 sofern ein Ehegatten bereits einmal verheiratet war: nach Möglichkeit
Familienbuchabschriften bzw., falls kein Familienbuch besteht, Heiratsurkunden aller Vorehen
 sofern ein Ehegatte bereits einmal verheiratet war: Eheauflösungsnachweise aller Vorehen (z.B. Sterbeurkunden oder Scheidungsurteile mit Rechtskraftvermerk, ggf. Anerkennungsbescheid der Landesjustizverwaltung)
 
 
 
